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setzt, dass sich der Mieter korrekt benimmt, kann er ruhig
erklären, dass er nun ein eigenes Heim habe, aus dem ihn
niemand mehr vertreiben kann: noch mehr, seine Kinder und
wiederum deren Nachkommen können seine Wohnung
beanspruchen.

Besonders zu erwähnen ist das Vetorecht des Stadtrates

von Luzern. Er delegiert zu allen Vorstandssitzungen
zwei Vertreter. Diese haben das Vetorecht gegen alle

Ausgabenbeschlüsse, welche einen soliden Finanzhaushalt
gefährden, und können Begehren stellen, die den richtigen
Unterhalt der Gebäude gewährleisten. Das eventuelle Veto
und die Begehren dieser Delegierten können von der
Geschäftsleitung innert 10 Tagen an den Stadtrat von Luzern
weitergezogen werden, sind aber inzwischen zu befolgen.
Die Nichtbefolgung der Einsprüche und Begehren der
Delegierten berechtigt den Stadtrat, die Verbindlichkeiten der
Einwohnergemeinde Luzern sofort auf einen Monat zu
kündigen, beziehungsweise sofort zu sistieren. Diese Bestimmun-
gene bleiben bestehen, bis die Einwohnergemeinde Luzern
von allen Verbindlichkeiten befreit ist, die sie zugunsten
der A. B. L. eingeht.

Die A. B. L. ist seit drei Jahren Mitglied des Schweizerischen

Verbandes für Wohnungswesen und Wohnungsreform,
dem vom Bundesrat ein Fonds de roulement von Franken
200 000.— zur Verfügung gestellt wurde, um hieraus
Baugenossenschaften zinsfreie Darlehen bei Baubeginn zu gewähren.

Unsere Genossenschaft hat vor Jahresfrist ebenfalls ein
Darlehen von Fr. 30 000.— auf sechs Monate erhalten, für den
Bau der billigen Wohnungen auf Sagenmatt. Zu begrüssen

ist die Bestrebung dieses Verbandes, diesen Fonds nach
Möglichkeit zu erhöhen, um so jungen Baugenossenschaften die
Erstellung von Wohnbauten in den ersten Anfängen zu
erleichtern.

In bezug auf den Bestand der Genossenschaft ist zu
sagen, dass sich am Gründungstage (24. Mai 1924) 178 Personen

als Mitglieder eingeschrieben haben. Ende 1925 waren
es 612, Ende 1926 700, Ende 1927 802, Ende 1928 883 und heute
zählt die Genossenschaft 950 Mitglieder.

So hat sich denn unsere Genossenschaft im Zeiträume von
fünf Jahren in erfreulicher Weise entwickelt, dank der
unermüdlichen Arbeit der Genossenschaftsorgane und dank der
Solidität der Genossenschafter. Bei ihr kann man einwandfrei

feststellen, was man erreichen und schaffen kann, wenn
vereinte Kräfte sich für ein Werk in freudiger Weise
einsetzen. Die A. B. L. wird gestützt auf ihre heutige Entwicklung

zweifellos berufen sein, die Wohnungsnot und noch
sicherer den Wohnungswucher mit den Jahren zum
Verschwinden zu bringen.

Die Finanzierung der Bauten erfolgte mit Hülfe von
Darlehen und Subventionen der Stadt, wozu ein Obligationenanleihen

und eine eigene Darlehenskasse kommt. Der
Bestand der Gelder dieser letztern betrug am 1. Mai 1929 Fr.
64 200.—, die durch Grundpfand in der Höhe von Fr. 94 000.—
gedeckt sind. Die städtischen Darlehen werden relativ rasch
amortisiert. Die Mietzinse sind günstig, sie betragen für
3 Zimmer Fr. 836—1112.—, für 4 Zimmer Fr. 1108—1312, in
den verbilligten Wohnungen auf dem Sagenmattareal Fr. 676
bis 808.—, bezw. 846—924.—.

Die Bautätigkeit im l. Halbjahr 1929
In den 25 Städten der Schweiz mit 10 000 und mehr

Einwohnern sind im I. Halbjahr 1929 insgesamt 1008 Gebäude
und 3555 Wohnungen fertiggestellt worden, wie das
Eidgenössische Arbeitsamt festgestellt hat. Davon wurden 1558
43,8% allein in Zürich gebaut. Die Bautätigkeit der Stadt
Zürich ist denn auch immer noch fortgesetzt gross, besonders

auch in ihrem Vergleich zu den übrigen Schweizerstädten.

Hierüber äussert sich das Statistische Amt der Stadt
wie folgt:

«Nach jahrelangem Stillstand nahm die Wohnbautätigkeit
in der Stadt Zürich seit 1924 einen neuen Aufschwung, der in
allerjüngster Zeit zu einem bisher nie erreichten Höhepunkt
führte. Die Entwicklung wird durch folgende Zahlen
festgehalten: \it'."'>

Zahl der Neubauwohnungen
Jahre 1, Halbjahr 2. Halbjahr 3. Halbj
1923 285 354 639
1924 659 928 1587
1925 600 547 1147
1926 793 1295 2088
1927 1420 1037 2457
1928 1602 1552 3154
1929 1558 — —

Der leichte Rückgang der Wohnungszahl im ersten Halbjahr

1929 ist nicht konjunkturbedingt, sondern die Folge der
ganz aussergewöhnlichen Kälteperiode, die die rechtzeitige
Fertigstellung zahlreicher Bauten verzögert hat. Der kleine
Ausfall wird mehr als eingeholt werden, da nach einer kürzlich

vorgenommenen Zwischenzählung im zweiten Halbjahr
nicht weniger als 1700—-1800 Wohnungen zu erwarten sind.
Für 1929 kann also mit einer Jahresproduktion von rund
3300 Wohnungen gerechnet werden, die einen neuen Rekord
darstellt.

Rund zwei Drittel der im ersten Halbjahr
1929 bezugsbereiten Wohnungen wurden
durch Baugenossenschaften erstellt. Auf die
gemeinnützigen Baugenossenschaften allein
entfallen 650 Neubauwohnungen. Die übrigen
900 Wohnungen sind privatwirtschaftlich gebaut worden. Mit
öffentlicher Finanzbeihilfe entstanden 628, ohne solche 930

Wohnungen. Kleinwohnungen mit zwei und drei Zimmern
kamen 1000 auf den Markt. Der Dreizimmertypus herrscht
mit 850 Wohnungen stark vor. Am zweitgrössten war das
Angebot an Vierzimmerwohnungen (400). Verhältnismässig klein
ist die Zahl der Wohnungen mit fünf und mehr Zimmern
(140). Die Bautätigkeit passt sich dem Bedarf und der
gegenwärtigen Marktlage gut an. Nach den bei der Baupolizei
eingehenden Projekten scheint die Baulust weiter anzuhalten.
Bestanden doch Mitte 1929 noch für rund 2550 Wohnungen
gültige Baubewilligungen, bedeutend mehr als in den beiden
Vorjahren. Namentlich die gemeinnützigen Baugenossenschaften

rücken mit einzelnen umfangreichen Projekten auf.
So ergibt sich die bemerkenswerte Feststellung, dass ihre
Bauvorhaben eine grössere Wohnungszahl umfassen als jene
der Privatunternehmer.

Ein interessantes. Bild über die Bedeutung der zürcherischen

Bautätigkeit vermittelt der Vergleich mit andern
Schweizerstädten. Wir führen ihn an Hand der Statistik des
Eidgenössischen Arbeitsamtes für die Gemeinden mit mehr
als 10 000 Einwohner in folgender Weise durch:

Zahl der fertiggestellten Wohnungen
Jahre Alle 25 Stadt ZOrich allein

Städte absolut in %

1926 5649 2088 37,0

1927 6753 2457 36,4

1928 8020 3154 39,3

1. Halbjahr 1929 3555 1558 43,8

Ende 1928 zählen die berücksichtigten 25 Städte zusammen

rund 1150 00 Einwohner; davon entfallen auf Zürich
227 000 oder ziemlich genau 20 Prozent. Da der Anteil
Zürichs an der Wohnungsproduktion neuestens aber 40 Prozent
beträgt, ist er im Verhältnis zur Bevölkerung doppelt so
gross wie in den übrigen Schweizerstädten. Es ist gar nicht
ausgeschlossen, dass im laufenden Jahre in Zürich allein
nahezu so viele Wohnungen gebaut werden wie in den übrigen

städtischen Gemeinden, die zusammen fünfmal mehr
Einwohner haben. Mit der baulichen Entwicklung Zürichs
kann sich gegenwärtig keine einzige Schweizerstadt auch
nur entfernt messen.
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